Begleitschreiben zu den Formularen „sopäd. GA“ und „sopäd Stellungnahme“;
· ein sonderpädagogisches Gutachten wird in der Regel bei einem Schulwechsel von Regelschule nach Förderschule, bzw. von einer Förderschule zu einer anderen Förderschule (mit einem anderen Fö-Schwerpunkt) geschrieben:

· ein sonderpädagogisches Gutachten wird auch als Grundlage geschrieben, wenn besondere päd. Maßnahmen wie z.B. Notenaussetzung aufgrund festgestellten sopäd. Föbedarf getroffen werden.

· Es handelt sich um ein justitiables Dokument, das diagnostische Daten enthält.

· Eine sonderpädagogische Stellungnahme nimmt Stellung zu einem bestimmten Anlass wie z.B. HPT, HA-Betreuung, Logo, Ergo, Besuch einer Koopklasse, Verbleib im SFZ…….

· Eine sopäd. Stellungnahme ist also deutlich anlassbezogen!!!

· Es werden also nur die Gliederungspunkte bearbeitet, die für den Anlass zutreffend sind!

